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Je mehr Beiträge ein Sammelband ent-
hält, desto schwieriger wird es, den Au-
toren Gerechtigkeit zukommen zu las-
sen. Im vorliegenden Band melden sich
elf Autoren zu Wort, die dem John Stu-
art Mill Institut für Freiheitsforschung
an der SRH Hochschule Heidelberg un-
ter Leitung von Ulrike Ackermann ver-
bunden sind. Allen geht es um die Frei-
heit, die für Mill mehr als wirtschaftli-
che Freiheit, nämlich auch „Schutz ge-
gen die Tyrannei verherrschenden
Meinens und Empfindens“ ist. Klaus
Hekking, der Vorsitzende der Trägerge-
sellschaft der privaten Hochschule,
spannt einen weiten Bogen von freiheit-
lichen Zielsetzungen bis hin zu dem Ho-
necker-Zitat: „Den Sozialismus in sei-
nem Lauf hält weder Ochs noch Esel
auf.“ Ob unsere Politiker auch nur diese
Absicht haben, das scheinen viele Auto-
ren des Bandes zu bezweifeln.

Zwei Beiträger waren oder sind Politi-
ker. Vera Lengsfeld plädiert klar für
mehr Freiheit statt mehr Gerechtigkeit,
kritisiert den „Umverteilungswahn“,
hält Legitimation durch Sozialpolitik
für brüchig und wirft der Kulturintelli-
genz Versagen vor. Wolfgang Gerhardt
kritisiert die viel zu hohe Staatsquote
und verweist darauf, dass der alimentie-
rende Sozialstaat nicht gerecht ist oder
sein kann. Was hier und auch sonst in
dem Band fehlt, das sind konkrete Vor-
schläge, wie man die Sozialtransfers in
unserem Lande kräftig reduzieren, bei-
spielsweise halbieren, kann und das
auch noch politisch überleben.

Während Ulrike Ackermann beklagt,
dass Freiheit in Deutschland im Gegen-

satz zu den angelsächsischen Ländern
nach Gleichheit rangiert, ermutigt uns
Necla Kelek, eine Soziologin türkischer
Herkunft, uns zu unserer, verglichen mit
dem Islam, recht freiheitlichen Traditi-
on zu bekennen. Im Gegensatz zu man-
chen Politikern hält sie die Islamfunktio-
näre aber nicht für potentielle Stützen ei-
ner freiheitlichen Gesellschaft.

Ökonomischer Sachverstand wird in
dem Band vor allem von zwei Journalis-

ten vertreten. Während Karen Horn nai-
ve, aber leider gängige Interpretationen
der gegenwärtigen Krise als Marktversa-
gen zurückweist, kann man den Beitrag
von Roland Tichy als Verteidigung der
Globalisierung auch in und nach der Kri-
se lesen. Abgerundet wird der Band
durch ebenfalls lesenswerte, eher geis-
teswissenschaftliche Beiträge von Hans
Jörg Schmidt, Gerhard Schulze, Edgar
Wolfrum und Michael Zöller. Wer sich
für Freiheit im Denken, in der Wirt-
schaft und in der Politik interessiert, der
sollte an diesem Band und der Arbeit
des Instituts für Freiheitsforschung
nicht vorbeigehen. ERICH WEEDE

Dass Abgesänge auf Markt und Liberalis-
mus Konjunktur haben, schafft eine
Marktnische für deren Verteidiger, und
aus dieser Literatur ragen eine amerika-
nische und eine deutsche Neuerschei-
nung deutlich hervor. Tom G. Palmer (At-
las Foundation, Washington) legt eine
Sammlung von Aufsätzen vor, in denen
er keines der umlaufenden Urteile und
Fehlurteile über den Markt und kein The-
ma der intellektuellen Auseinanderset-
zung um den Begriff der Freiheit ausge-
lassen hat. Kennzeichnend für seinen
treffsicheren, polemischen Stil ist der Es-
say „Twenty Myths about Markets“, ein
Vademecum für Drachentöter, das auch
unzulängliche Argumente zugunsten des
Marktes aufs Korn nimmt. Detmar
Doering (Liberales Institut, Potsdam)
hingegen hat einen in sich geschlossenen
Leitfaden, eben einen „Traktat über Frei-
heit“, geschrieben und Schritt für Schritt
seine Position entwickelt.

Getreu dem Thomas-Mann-Zitat, die
Freiheit habe nicht nur „echte Feinde“,
mit denen man fertig werden könne, son-
dern auch „falsche Freunde“, die Verwir-
rung stiften, beschäftigten Doering und
Palmer sich weniger mit den leicht er-
kennbaren Gegnern als mit den zweifel-
haften Bettgenossen.

Ihr gemeinsames Hauptthema sind da-
her die immer wieder vorgebrachten
Vorschläge, sich nicht mit einer nur for-
malen oder negativen Freiheit zu begnü-
gen, also nicht bei der Abwehr von
Zwang stehenzubleiben, sondern positi-
ve oder materielle Freiheit(en) anzustre-
ben. Der sonst eher sachlich formulie-
rende Doering umschreibt solche Versu-

che als die Meinung, man könne etwa
die (Bewegungs-)Freiheit erst mit ei-
nem Ferrari so richtig genießen.

Der paternalistische Pferdefuß dieser
qualifizierenden Freiheitskonzepte
zeigt sich, wenn Amartya Sen (wie
schon frühere Autoren) nicht einfach
von der Wahlfreiheit des Einzelnen
spricht, sondern von dessen wohlbe-
gründeten Vorlieben. Wir werden also
in einen dauernden Rechtfertigungs-
zwang versetzt (Palmer). Wer positive
Freiheit postuliert, „nimmt automatisch
Zwangsrechte gegenüber anderen in An-
spruch“. Außerdem fehlt es solchen ver-
meintlichen Erweiterungen der Freiheit
an jedem „Kriterium zur eindeutigen
Selbstbegrenzung“ (Doering).

Ganz im Gegensatz zu der als unzu-
länglich bezeichneten negativen Frei-
heit, die mit der gleichen Freiheit aller
anderen in Einklang gebracht werden
muss, führt die positive Ausfüllung zur
politischen Vermehrung von allerlei
Rechten, also von Ansprüchen an Dritte.

Ausgehend von dieser Kritik an den
falschen Freunden, spinnt Doering den
Faden weiter, indem er mit Franz Böhm
daran erinnert, dass der Wettbewerb
nicht in erster Linie als „Mechanismus
zur Effizienzsteigerung“, sondern als
das „genialste Entmachtungsinstru-
ment“ zu verstehen sei, oder auf aktuel-
le Begriffsverwirrungen hinweist. So

etwa auf die niedrige Toleranzschwelle
oder schlichte Gedankenlosigkeit, die
dazu führte, die Mohammed-Karikatu-
ren als intolerant zu bezeichnen: „Das-
selbe Recht, das in Dänemark die Kari-
katuristen schützte, schützt auch die
Freiheit des Moscheebesuchs.“ Der Mo-
ralisierung der Politik, die sowohl aus
konservativer Verteidigung von Werten
wie auch aus „political correctness“ ent-
steht, setzt Doering die klare Unterschei-

dung zweier Arten von Moralansprü-
chen entgegen. Die Moral ersten Ran-
ges, die eigentliche Moral der Freiheit,
bestehe aus erzwingbaren Regeln, die
zur Verteidigung des individuellen Frei-
heitsrechts erforderlich sind. Die Moral
zweiten Ranges jedoch betreffe jene Din-
ge, die in den Freiheitsspielraum des
Einzelnen gehören.“ Daher sei es rat-
sam, sich an Lysander Spooners Parole
zu erinnern, dass Laster keine Verbre-
chen sind, sondern schlicht die Irrtü-
mer, die den Menschen auf der Suche
nach dem Glück unterlaufen.

Palmer dagegen bringt in seinen wei-
teren Aufsätzen je einen intellektuellen
Luftballon zum Platzen, sei es die gängi-
ge Gegenüberstellung von Staat als ge-
meinwohlorientiert und Gesellschaft
als Ausdruck des Eigeninteresses oder
die Theorie der Gerechtigkeit des John
Rawls, den wohl einflussreichsten Ver-
such einer erweiternden Definition der
Freiheit. Palmer zerpflückt das soge-
nannte Differenzprinzip, das Rawls
dazu diente, die individuelle Freiheit
und die Gleichverteilung von Chancen
und Gütern zum Inhalt ein und dessel-
ben Sozialvertrages zu erklären.

Die Ergebnisse freier Marktvereinba-
rungen einerseits und die egalitäre Um-
verteilung andererseits erscheinen nur
deshalb nicht mehr als Gegensätze, weil
Rawls das Recht auf Abwanderung aus-
drücklich ausschließt. Die Einzelnen er-
scheinen als Ressource der Gesellschaft,
werden also im strikten Sinne verhaftet,
weil die Zugehörigkeit zu dieser Zwangs-
gemeinschaft mit der Geburt beginnt
und mit dem Tode endet.

Eine in dieser Form einmalige Hilfe
für jeden, der sich selbst auf diese The-
men einlassen möchte, bietet schließlich
die 50 Seiten umfassende „Literature of
Liberty“, eine Bibliographie, in der Pal-
mer gut 200 Bücher und Aufsätze kurz
kommentiert und einander zuordnet.

So verschieden diese bemerkenswer-
ten Bücher angelegt sind, ergänzen sie
sich doch darin, dass sie das klassische li-
berale Konzept in frischen Farben dar-
stellen. Sie verstehen Gesellschaft nicht
als ein gemeinsames Projekt der Selbst-
verwirklichung, sondern als rechtlich ge-
ordnete Freiheit. Als Motto für beide
könnte die Mahnung des Benjamin Con-
stant dienen, man solle sich damit be-
gnügen, dem Recht zur Geltung zu ver-
helfen, die Verantwortung für das eige-
ne Glück aber für sich selbst beanspru-
chen.  MICHAEL ZÖLLER
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D ie Qualität der Beiratsarbeit in
deutschen Familienunternehmen
ist in den zurückliegenden Jahren

deutlich gestiegen. Beiräte sind heute ein
aktives Instrument gelebter Good Govern-
ance. Der Nutzen eines guten Beirats
überwiegt bei weitem seine Kosten. Nicht
zuletzt können Beiräte durch ihre formale
Existenz und bei professioneller Aufstel-
lung Bankenratings und damit Finanzie-
rungen begünstigen oder externen Füh-
rungskräften signalisieren, dass die Lei-
tung beim zukünftigen Arbeitgeber nicht
von familiärer Willkür geprägt ist. Bei der
Zusammensetzung der Gremien sollten
die Unternehmen darauf achten, Exper-
ten aus unterschiedlichen Disziplinen
und Branchen zusammenzubringen, um
möglichst differenzierte Lösungsstrate-
gien zu ermöglichen.

Viele Unternehmer haben erkannt,
dass zwischen praktizierter Good Govern-
ance und erfolgreicher Zukunftsgestal-
tung ein starker Wirkzusammenhang be-
steht. Vorbilder wie das Speditionsunter-
nehmen Dachser oder der Staubsauger-
hersteller Vorwerk verstehen ihre Beiräte
als wirkungsvolles Instrument, um gute
Führungs- und Kontrollstrukturen im fa-
miliengeführten Unternehmen zu entwi-
ckeln und damit langfristig zum Unter-
nehmenserfolg beizutragen.

Die Erfahrung zeigt, dass leider auch
der Umkehrschluss gilt: Wo wesentliche
Aspekte der Good Governance missach-
tet werden, steht nicht selten die Existenz
des Ganzen auf dem Spiel. Als Faustfor-
mel gilt: 70 Prozent aller erfolgreichen Fa-
milienunternehmen haben einen Beirat,
70 Prozent der nicht erfolgreichen Unter-
nehmen haben hingegen keinen.

Konkret hat eine Studie der auf Famili-
engesellschaften spezialisierten Bera-
tungsgesellschaft Intes ergeben, dass
2009 bereits mehr als jedes zweite Famili-
enunternehmen in Deutschland über ei-
nen Beirat verfügt. Im Jahr 2002 gaben
nur zwei von fünf Unternehmen an, einen
Beirat zu haben. Neben der kontinuier-
lich steigenden Zahl an Gremien belegt
die Studie zudem, dass die Professionali-
tät der Arbeit von Beiräten in deutschen
Familienunternehmen in den letzten Jah-
ren deutlich zugenommen hat. Die Kom-
petenzen der Gremien werden stetig er-
weitert, und in der Mehrheit berät das
Gremium die Familienunternehmer nicht
nur, sondern kontrolliert auch die Ge-

schäftsführung und übernimmt für die Ge-
sellschafter wichtige Entscheidungskom-
petenzen. Die Kernaufgaben der Beirats-
gremien in Familienunternehmen liegen
heute vor allem in der Begleitung und
Kontrolle strategischer Unternehmens-
entscheidungen, bei der Beratung und
Kontrolle der Jahres- und Budgetplanung
sowie in der persönlichen Beratung der In-
haber und ihrer Nachfolgegeneration.

Viele Beiräte stehen der Geschäftsfüh-
rung und den Gesellschaftern beratend
oder sogar (mit)entscheidend bei wichti-
gen Entscheidungen zur Seite. Als Spar-
ringspartner hilft der Beirat, Chancen
und Risiken von wichtigen Unterneh-
mensentscheidungen abzuwägen. Im
Spannungsfeld zwischen unternehmeri-
scher Vernunft und persönlichen Motiven
– etwa bei Nachfolgeregelungen oder
Streitigkeiten um die Höhe von Ausschüt-
tungen – kommt vielen Beiräten als neu-
tralen Dritten eine vermittelnde Rolle zu.
Auf diese Weise lassen sich unnötige Kon-
flikte, die sich negativ auf das Klima im
Unternehmen und im Gesellschafterkreis
auswirken, vermeiden.

In der Praxis erhalten die Beiräte zu-
nehmend Entscheidungsbefugnisse. Die-
se Kontrollkompetenz kann sich etwa dar-
auf beziehen, die gesetzte Strategie des
Unternehmens auf ihre Umsetzung durch
die Geschäftsführung zu überprüfen oder

auch die Personalkompetenz (Einstel-
lung, Entlassung) über die Geschäftsfüh-
rung auszuüben.

Grundsätzlich sollte die Entscheidung
für die Einrichtung eines Beiratsgremi-
ums bewusst und rechtzeitig erfolgen. In
diesem Zusammenhang stellen sich in der
Regel folgende Fragen: Warum soll ein
Beirat gegründet werden, und welche Auf-
gaben soll er erfüllen? Welchen Nutzen
soll der Beirat bringen? Welche Kompe-
tenzen können dem Gremium übertragen
werden? Wer soll dem Beirat angehören?
Was kostet ein Beirat? Und schließlich,
wie soll der Beirat im Unternehmen arbei-
ten und seine Arbeit bewertet werden?

Entscheidenden Einfluss auf den Er-
folg der Beiratsarbeit hat die Auswahl ge-
eigneter Mitglieder. Für jede Position im
Beirat empfiehlt es sich, klare Leistungs-
kriterien sowie ein detailliertes Anforde-
rungsprofil in persönlicher und fachli-
cher Hinsicht zu erstellen. Persönliche
Anforderungen sind insbesondere Ver-
ständnis für Familienunternehmen, Un-
parteilichkeit und Fähigkeit zum Aus-
gleich, ohne dabei die konstruktiv-kriti-
sche Diskussion zu vernachlässigen.

Bei den fachlichen Qualifikationen soll-
te das Gewicht auf Erfahrung, ob in der ei-
genen Branche oder auf einem bestimm-
ten Fachgebiet, zum Beispiel in Finanzen
und Controlling, sowie unternehmeri-
schen Qualitäten liegen. Gerade Letztere
machen ein wertvolles Beiratsmitglied
aus. Zudem bietet der „Blick über den Tel-
lerrand“ den Familienunternehmern die
Chance, bei der Besetzung ihres Beirats
die eigenen Netzwerke zu erweitern.

In der Praxis spielen bei der Beiratsbe-
setzung darüber hinaus strategische Über-
legungen eine Rolle. Speziell das Thema
„Diversifizierung“ hat sich inzwischen
zum bedeutsamen Kriterium bei der Ein-
richtung von Beiräten entwickelt. So wer-
den die Gremien nicht nur zunehmend
mit familienfremden Experten mit unter-
nehmerischer Erfahrung besetzt, zuneh-
mend wächst die Bereitschaft, verschiede-
ne Blickwinkel und neue Impulse – auch
aus anderen Branchen – zu integrieren.
Dies war in der Vergangenheit oft anders.
Als potentielle Beiräte kamen vielerorts
nur absolute Branchenkenner in Frage.
Dabei übersah man nicht selten die Ge-
fahr, dass sich Diskussionen im Kreise
drehen oder Warnzeichen für strukturelle
Krisen zu spät erkannt werden. Obwohl
ein Großteil der Familienunternehmer
im operativen Geschäft Diversifizierung
als stabilisierendes Element betrachtet,
ist dies bei der Besetzung von Beiräten in
nicht wenigen Branchen lange vernachläs-
sigt worden. Dabei hebt die Kombination
von Spezialwissen und unterschiedlichen
Perspektiven, zugeschnitten auf eine ein-
deutig definierte Zielstellung, die Arbeit
eines Beirats und auch das Risikomanage-
ment auf ein höheres Niveau. Die Erfah-
rung zeigt: Beiräte, in denen ausgewiese-
ne Branchenexperten mit Fachleuten aus
anderen Branchen oder Fachgebieten wie
Finanzen oder Produktion zusammenar-
beiten, haben eine höhere Erfolgsrate.

Hierzu ein Beispiel aus der Praxis: Ein
traditionell aufgestelltes Unternehmen
aus dem Textilhandel suchte für seinen
Beirat ein neues Mitglied. Ein Kernpro-
blem der Unternehmenstätigkeit war die
Beschränkung auf nur zwei jährliche Kol-
lektionen. Konkurrenten wie der schwedi-

sche Modeanbieter H & M wechseln dage-
gen nahezu monatlich die Kollektionen.
Damit einhergehende Probleme sind of-
fensichtlich: Bei einer Änderung des
Trends kann über nur zwei Kollektionen
im Jahr nicht schnell genug auf die Anfor-
derungen der Kunden reagiert werden. In
diesem Fall wurde ein Experte aus der Au-
tomobilzulieferindustrie als Beiratsmit-
glied gewonnen. Aufgrund des hohen
Wissens um Just-in-time-Systeme und
schneller Anpassungen auf Programmän-
derungen ist das neue Beiratsmitglied in
der Lage, neue Ideen in das tradierte Vor-
gehen des Textilhändlers einzubringen.

Den Rahmen für eine professionelle Ar-
beitsweise setzt das Beiratsstatut, das die
Rechte und Pflichten des Gremiums re-
gelt. Auf dieser Grundlage ist eine Beirats-
ordnung zu formulieren, in der die Ar-
beitsweise des Beiratsgremiums geregelt
wird. Hierunter fallen Fragen nach der Be-
schlussfassung, der Beschlussfähigkeit,
Wahlen und dem Sitzungsturnus. Auch
können besondere Ausschüsse oder Ver-
antwortlichkeiten festgeschrieben wer-
den. Wichtig ist zudem die Kommunikati-
on innerhalb des Beirats sowie mit der Ge-
schäftsführung und den Gesellschaftern
– klare Regeln und Prozeduren halten den
Informationsfluss im Gang und vermei-
den Missverständnisse. Berichte der Ge-
schäftsführung sind den Beiratsmitglie-
dern regelmäßig, rechtzeitig vor den Sit-
zungen und mit Blick auf inhaltliche Kon-
tinuität zur Verfügung zu stellen.

Zwar muss den Beiratsmitgliedern ein
gewisser Spielraum in der Art und Weise
ihrer Aufgabenerfüllung zukommen. Die
Verantwortlichkeiten müssen aber im
Grundsatz von Beginn an festgelegt sein,
damit Gesellschafter, Geschäftsführung
und auch die Beiratsmitglieder erfolg-
reich zusammenarbeiten können.

Grundsätzlich gilt, dass ein kleines Gre-
mium seinen Aufgaben effizienter nach-
gehen kann. Die Zahl der Beiratsmitglie-
der und die Bestimmung von Mehrheitser-
fordernissen sind daran zu orientieren,
ob der Beirat eher mit Mehrheit oder im
Konsens entscheiden soll. Je nach Aufga-
benstellung und Unternehmenskultur
sind unterschiedliche Lösungen gefragt.

Eine aktuelle Intes-Studie zeigt, dass
die durchschnittliche jährliche Vergütung
für Beiratsmitglieder in Familienunter-
nehmen bei etwa 17 000 Euro über alle
Branchen und Unternehmensgrößen
liegt. Dabei differenziert die Vergütung
insbesondere nach den Kriterien Anzahl
der Beiratssitzungen, Umsatzgröße des
Unternehmens sowie Art der Beiratstätig-
keit. Der Beiratsvorsitzende erhält im
Durchschnitt eine doppelt so hohe Vergü-
tung wie ein einfaches Beiratsmitglied.
Es gilt aber der Grundsatz „Lieber mehr
bezahlen und dafür mehr erwarten“. Ei-
nes sollte jedoch stets beachtet werden:
Ein Beirat sollte nicht auf das Zusatzein-
kommen angewiesen sein. Hervorragen-

de Beiräte betrachten die Vergütung ihrer
Tätigkeit als zusätzliche Motivation, ei-
ner spannenden und fordernden unter-
nehmerischen Betätigung nachzugehen.
Wirtschaftliche Unabhängigkeit sichert
dabei nicht nur Neutralität, sondern auch
eine Diskussion auf Augenhöhe.

Und die ist wichtig für den Erfolg. Der
Governance-Kodex für Familienunterneh-
men formuliert eindeutig: „Die Einfüh-
rung von Kontrollinstrumenten zur Fort-
schrittsmessung wird empfohlen.“ Dem
ist kaum etwas hinzuzufügen. Gemeint ist
dabei zum einen, die Tätigkeit des Gremi-
ums mit den von den Gesellschaftern ge-
setzten Erwartungen abzugleichen:
Kommt der Beirat seinen vereinbarten
Pflichten nach? Macht der Beirat wertvol-
le Vorschläge für die Zukunft des Unter-
nehmens? Hat eine eventuell bevorste-
hende Nachfolgeregelung Fortschritte ge-
macht? Vermag der Beirat unterschiedli-
che Interessen der Gesellschafter zum
Ausgleich zu bringen? Arbeitet der Beirat
als Team? Dabei ist zu prüfen, ob die ein-
zelnen Beiratsmitglieder ihren Anforde-
rungen gerecht werden. Zu unterscheiden
ist hierbei zwischen personell bedingten
Effizienzhindernissen, wie mangelnder
Fachkenntnis, Motivation oder Unabhän-
gigkeit, sowie organisationsbedingten
Hindernissen: Finden zu wenige oder zu
kurze Sitzungen statt? Fehlt es den Bei-
ratsmitgliedern an Zeit für die Vorberei-
tung? Kann das unternehmensinterne Be-
richtswesen belastbare Daten für Ent-
scheidungen des Beirats liefern?

Schließlich kann die Arbeit des Beirats
auch durch eine zu starke Vergangenheits-
orientierung und zu großen Zeitverzug
zwischen Ereignis und Berichterstattung
behindert werden. Auf Grundlage der ge-
troffenen Feststellungen kann dann über
Um- und Neubesetzungen im Beirat, Ver-
änderungen im internen Berichtswesen
sowie an der Beiratsordnung entschieden
werden, um den Beirat auf die Errei-
chung der in ihn gestellten Aufgaben neu
auszurichten.

In der Praxis werden jedoch (noch) zu
selten professionelle Effizienzprüfungen
der Beiratsarbeit durchgeführt. Ein we-
sentlicher Grund dafür ist ein verbreitetes
Unbehagen, Beiratsmitglieder zu überprü-
fen. Dabei ist dieser Gedanke falsch:
Nicht die Beiratsmitglieder, sondern die
Arbeit des Gremiums als solches wird
überprüft. Daran sollten Gesellschafter
wie auch der Beirat ein Interesse haben.
Bei Fragen, wie die Überprüfung durchge-
führt wird, was überprüft wird und wie
oft, wer die Effizienzprüfung durchführt
und welche Konsequenzen aus dem Er-
gebnis gezogen werden, ist eines wichtig:
Die spezifische Situation des Unterneh-
mens steht im Fokus. Jeder überdimensio-
nierte Prüfungsaufwand schadet eher: So
viel Vertrauen wie möglich, so viel Kon-
trolle wie nötig.
Christoph Achenbach ist Partner der Intes Bera-

tung für Familienunternehmen, Bonn.
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Gute Beiräte sind kompetent und effizient
Beiräte in Familienun-
ternehmen galten lange
Zeit als dekoratives Bei-
werk. Das hat sich geän-
dert. Beiräte sind heute
ein aktives Instrument
guter Unternehmensfüh-
rung. Der Nutzen eines
guten Beirats überwiegt
dabei bei weitem seine
Kosten. Was aber ist ein
guter Beirat? Wie
findet man ihn und wo-
nach beurteilt man sei-
ne Leistungsfähigkeit?

Von
Christoph Achenbach

Diskussionen unter Bran-
chenkennern drehen sich
oft nur im Kreis. Strukturel-
le Krisen werden von In-
sidern oft zu spät erkannt.

Wirtschaftlich unabhängige
Beiräte sichern nicht nur
Neutralität, sondern auch
eine Diskussion auf Augen-
höhe.

70 Prozent aller erfolgrei-
chen Familienunternehmen
haben einen Beirat,
70 Prozent der nicht
erfolgreichen haben keinen.


